
Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten 
Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Ver-
tragsinhalt ergibt sich aus der Vertragserklärung, dem Versicherungs-
schein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie 
daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine Operationskostenversicherung für Ihre Katze an. 
Grundlage sind die beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Tierkrankenversicherung (ABKK 2008) sowie alle weiteren in der Ver-
tragserklärung genannten Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen. 

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 
Die Katzen-OP-Krankenversicherung  versichert chirurgische Eingriffe unter 
Vollnarkose an Ihrer Katze entsprechend Ziffer 2 der Versicherungsbedin-
gungen, darüber hinausgehende Eingriffe sind nicht versichert.
Versichert ist der Untersuchungstag vor der Operation, der Operationstag 
und die vertraglich vereinbarte Nachbehandlungszeit.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was pas-
siert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen? 
Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versiche-
rungsschutz und der Art der Zahlweise. 

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens zwei 
Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren Beiträge 
sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns 
eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausrei-
chende Deckung auf Ihrem Konto.

Der Versicherungsschutz und die vereinbarte Wartezeit beginnen erst mit 
dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen Folgebe-
trag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf den rückständigen Betrag 
innerhalb einer Frist von mindestens 2 Wochen zu zahlen. Nach Ablauf 
dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können wir den 
Vertrag kündigen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und der Ziffer 8 der beige-
fügten Versicherungsbedingungen.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir 
einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. Deshalb liegt dem Vertrag 
eine Positivliste der versicherten Operationen zugrunde (s. Ziff. 2 der Ver-
sicherungsbedingungen).

Nicht versichert sind insbesondere chirurgische Eingriffe aufgrund vorver-
traglicher und angeborener Mängel; Kastration und Sterilisation; Diät- und 
Ergänzungsfuttermittel.
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollstän-
dige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte den Ziffern 3 
der  beigefügten Versicherungsbedingungen

5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Damit wir Ihre Vertragserklärung ordnungsgemäß prüfen können, müssen 
Sie die in der Erklärung enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen 
mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir 
uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 4 der beigefügten Versicherungs-
bedingungen.

6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Teilen Sie uns bitte unverzüglich mit wenn Ihre Katze aus Ihrem Besitz 
und Gewahrsam ausscheidet oder wenn sich der Verwendungszeck Ihres 
Tieres ändert, sofern ein bestimmter Verwendungszweck versichert wurde
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 5 der Versicherungsbedin-
gungen.

7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Nach einer Operation lassen Sie uns bitte die entsprechenden Tierarzt-
rechnungen und angeforderte Schadenformulare unverzüglich zukommen. 
Auf die in Ziffern 10 der Versicherungsbedingungen beschriebenen Ob-
liegenheiten und der Rechtsfolgen bei einer Verletzung der benannten 
Pflichten weisen wir ausdrücklich hin. 

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt, und nach Ablauf der vereinbarten Wartezeit von 30 Tagen, 
wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt.

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündi-
gen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie 
diesen schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres 
kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei 
Monate vor Ablauf Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 7 der beigefügten Versicherungs-
bedingungen.

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglich-
keiten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte bei-
spielsweise durch endgültiges Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos – etwa 
durch Umzug ins Ausland – oder durch Eintritt des Versicherungsfalls. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 7 der beigefügten Versicherungs-
bedingungen.

Produktinformationsblatt für die
Katzen-OP-Krankenversicherung



Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten 
Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Ver-
tragsinhalt ergibt sich aus der Vertragserklärung, dem Versicherungs-
schein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie 
daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine Operationskostenversicherung für Ihren Hund an. 
Grundlage sind die beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Tierkrankenversicherung (ABKH 2008) sowie alle weiteren in der Ver-
tragserklärung genannten Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen. 

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 
Die Hunde-OP-Krankenversicherung versichert chirurgische Eingriffe unter 
Vollnarkose an Ihrem Tier entsprechend Ziffer 2 der Versicherungsbedin-
gungen, darüber hinausgehende Eingriffe sind nicht versichert.
Versichert ist der Untersuchungstag vor der Operation, der Operationstag 
und die vertraglich vereinbarte Nachbehandlungszeit.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was pas-
siert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen? 
Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versiche-
rungsschutz und der Art der Zahlweise. 

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens zwei 
Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren Beiträge 
sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns 
eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausrei-
chende Deckung auf Ihrem Konto.
Der Versicherungsschutz und die vereinbarte Wartezeit beginnen erst mit 
dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen Folgebe-
trag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf den rückständigen Betrag 
innerhalb einer Frist von mindestens 2 Wochen zu zahlen. Nach Ablauf 
dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können wir den 
Vertrag kündigen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und der Ziffer 8 der beige-
fügten Versicherungsbedingungen.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir 
einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. Deshalb liegt dem Vertrag 
eine Positivliste der versicherten Operationen zugrunde (s. Ziffer 2 der 
Versicherungsbedingungen).

Nicht versichert sind insbesondere chirurgische Eingriffe aufgrund vorver-
traglicher und angeborener Mängel; Kastration und Sterilisation; Diät- und 
Ergänzungsfuttermittel.
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollstän-
dige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte den Ziffern 3 
der  beigefügten Versicherungsbedingungen

5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Damit wir Ihre Vertragserklärung ordnungsgemäß prüfen können, müssen 
Sie die in der Erklärung enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen 
mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir 
uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 4 der beigefügten Versicherungs-
bedingungen.

6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Teilen Sie uns bitte unverzüglich mit wenn Ihr Hund aus Ihrem Besitz und 
Gewahrsam ausscheidet. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 5 der Versicherungsbedin-
gungen.

7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Nach einer Operation lassen Sie uns bitte die entsprechenden Tierarzt-
rechnungen und angeforderte Schadenformulare unverzüglich zukommen. 
Auf die in Ziffern 10 der Versicherungsbedingungen beschriebenen Ob-
liegenheiten und der Rechtsfolgen bei einer Verletzung der benannten 
Pflichten weisen wir ausdrücklich hin. 

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt, und nach Ablauf der vereinbarten Wartezeit von 30 Tagen, 
wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt.

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündi-
gen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie 
diesen schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres 
kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei 
Monate vor Ablauf Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 7 der beigefügten Versicherungs-
bedingungen.

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglich-
keiten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte beispiels-
weise durch endgültiges Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos – etwa durch 
Umzug ins Ausland – oder durch Eintritt des Versicherungsfalls.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 7 der beigefügten Versicherungs-
bedingungen.

Produktinformationsblatt für die
Hunde-OP-Krankenversicherung



Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten 
Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Ver-
tragsinhalt ergibt sich aus der Vertragserklärung, dem Versicherungs-
schein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie 
daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine Operationskostenversicherung für Ihr Pferd an. Grund-
lage sind die beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Tierkrankenversicherung (ABKP 2008) sowie alle weiteren in der Vertragser-
klärung genannten Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen. 

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 
Die Pferde-OP-Krankenversicherung  versichert chirurgische Eingriffe unter 
Vollnarkose an Ihrem Pferd entsprechend Ziffer 2 der Versicherungsbedin-
gungen, darüber hinausgehende Eingriffe sind nicht versichert.
Versichert ist der Untersuchungstag vor der Operation, der Operationstag 
und die vertraglich vereinbarte Nachbehandlungszeit.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was pas-
siert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen? 
Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versiche-
rungsschutz und der Art der Zahlweise. 

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens zwei 
Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren Beiträge 
sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns 
eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausrei-
chende Deckung auf Ihrem Konto.

Der Versicherungsschutz und die vereinbarten Wartezeiten beginnen erst 
mit dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen Fol-
gebetrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf den rückständigen 
Betrag innerhalb einer Frist von mindestens 2 Wochen zu zahlen. Nach 
Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können 
wir den Vertrag kündigen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und der Ziffer 8 der beige-
fügten Versicherungsbedingungen.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir 
einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. Deshalb liegt dem Vertrag 
eine Positivliste der versicherten Operationen zugrunde (s. Ziffer 2 der 
Versicherungsbedingungen).

Nicht versichert sind insbesondere chirurgische Eingriffe aufgrund vorver-
traglicher und angeborener Mängel; Kastration und Sterilisation; Diät- und 
Ergänzungsfuttermittel.
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollstän-
dige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte den Ziffern 3 
der  beigefügten Versicherungsbedingungen

5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Damit wir Ihre Vertragserklärung ordnungsgemäß prüfen können, müssen 
Sie die in der Erklärung enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen 
mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir 
uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 4 der beigefügten Versicherungs-
bedingungen.

6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Teilen Sie uns bitte unverzüglich mit wenn Ihr Pferd aus Ihrem Besitz und 
Gewahrsam ausscheidet oder wenn sich der Verwendungszeck Ihres 
Tieres ändert, sofern ein bestimmter Verwendungszweck versichert wurde
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 5 der Versicherungsbedin-
gungen.

7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Nach einer Operation lassen Sie uns bitte die entsprechenden Tierarzt-
rechnungen und angeforderte Schadenformulare unverzüglich zukommen. 
Auf die in Ziffern 10 der Versicherungsbedingungen beschriebenen Ob-
liegenheiten und der Rechtsfolgen bei einer Verletzung der benannten 
Pflichten weisen wir ausdrücklich hin. 

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt, und nach Ablauf der vereinbarten Wartezeiten wenn die 
Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt.

Die Wartezeit beträgt 6 Monate, für Bauchhöhlenoperationen (Kolik) 
30 Tage.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündi-
gen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie 
diesen schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres 
kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei 
Monate vor Ablauf Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 7 der beigefügten Versicherungs-
bedingungen.

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglich-
keiten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte beispiels-
weise durch endgültiges Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos – etwa durch 
Umzug ins Ausland – oder durch Eintritt des Versicherungsfalls. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 7 der beigefügten Versicherungs-
bedingungen.

Produktinformationsblatt für die
Pferde-OP-Krankenversicherung



Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten 
Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Ver-
tragsinhalt ergibt sich aus der Vertragserklärung, dem Versicherungs-
schein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie 
daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine private Tierhalterversicherung an. Grundlage sind 
die beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) sowie alle weiteren in der Vertragserklärung 
genannten Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen.

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 
Versichert sind Schäden an Personen oder Sachen, die auf Ihr Tier zurück-
zuführen sind und für die Sie als Halter oder von Ihnen bestimmte Hüter des 
Tieres einstehen müssen. Dies gilt auch für Schadensfälle, die bei vorüber-
gehenden Auslandsaufenthalten von bis zu einem Jahr entstehen. Im Rah-
men des Versicherungsschutz regulieren wir nicht nur den Schaden, sondern 
prüfen auch, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum Schadenser-
satz besteht, wehren unbegründete Schadensersatzansprüche ab und bie-
ten damit auch Rechtsschutz bei unberechtigten Haftungsansprüchen. 
Eine spezielle Tierhalterhaftpflichtversicherung kann für Hundehalter und 
für Haltern von Reit- und Zugtieren (Pferde, Kleinpferde, Ponys, Maultiere, 
Esel usw.) abgeschlossen werden. Demgegenüber sind Schäden durch 
zahme, kleine Haustiere wie Katzen, Meerschweinchen und Wellensit-
tiche bereits durch die Privathaftpflichtversicherung und Jagdhunde ggf. 
über Ihre Jagdversicherung erfasst, während gewerblich oder landwirt-
schaftlich gehaltene Tiere über eine gesonderte gewerbliche Tierhalter-
haftpflichtversicherung versichert werden. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffer 2 der Besonderen Bedin-
gungen zur Haftpflichtversicherung (BBR1). Die Einschränkung des Versi-
cherungsschutzes entnehmen Sie bitte den Ausführungen in Ziffer 4 dieses 
Produktinformationsblattes.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was pas-
siert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen? 
Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versiche-
rungsschutz und der Art der Zahlweise. 

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens zwei 
Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren Beiträge 
sind jeweils zum oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns eine 
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausrei-
chende Deckung auf Ihrem Konto.
Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang des ersten oder 
einmaligen Beitrags bei uns. Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig 
zahlen, fordern wir Sie auf den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist 
von mindestens 2 Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können wir den Vertrag kündigen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und der Ziffer 9 der beige-
fügten AHB. 

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir 
einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige 
Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. 
Nicht versichert sind insbesondere alle Schäden, die aus vorsätzlicher Hand-
lung hervorgehen oder Ihnen gegenüber von nahen Angehörigen bzw. Mit-
versicherten verursacht werden, Schäden aus beruflicher oder gewerblicher 
Tätigkeit sowie Schäden, die aus dem Gebrauch eines Kraft-, Luft-, Wasser-
fahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers folgen. Gleiches gilt beispielsweise 
für Schäden an gemieteten, gepachteten oder geliehenen Sachen. 
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollstän-
dige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte den Ziffern 7 
der AHB sowie Ziffer 2 BBR 1

5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Damit wir Ihre Vertragserklärung ordnungsgemäß prüfen können, müssen 
Sie die in der Erklärung enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen 
mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir 
uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 23 der beigefügten AHB.

6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Um den Versicherungsschutz zwischenzeitlichen Veränderungen anpassen 
zu können und damit zu gewährleisten, dass Sie immer einen ausreichenden 
Versicherungsschutz haben, bekommen Sie immer einmal im Jahr Gelegen-
heit mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegenüber den bis-
herigen Angaben eingetreten sind. Eine Aufforderung dazu kann auch durch 
einen Hinweis auf der Beitragrechnung erfolgen. Auch ist es denkbar, dass 
Sie während des Vertrages zur Beseitigung besonderer gefahrdrohender 
Umstände von uns aufgefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche Scha-
densvermeidung zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten Pflichten 
kann der Versicherer nachträglich eine Betragserhöhung geltend machen. 
Darüber hinaus weisen wir auf die in Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen 
einer Verletzung der genannten Pflichten ausdrücklich hin. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 13.1 und 24 der beigefügten 
AHB.

7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Jeder Versicherungsfall muss uns unverzüglich angezeigt werden, auch 
wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht 
worden sind. Darüber hinaus sind Sie verpflichtet nach Möglichkeit für 
die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und uns durch 
wahrheitsgemäße Schadensberichte sowie durch Hilfeleistung bei der Scha-
densermittlung und -regulierung zu unterstützen. Dazu müssen Sie alle Um-
stände, die für die Bearbeitung des Schadens nach unserer Einschätzung 
wichtig sind, mitteilen und angeforderte Schriftstücke übermitteln. Alle gericht-
liche oder behördliche Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Schaden 
gegen Sie erhoben werden (z. B. Mahnverfahren, staatsanwaltliches Ver-
fahren, Klage und Anklage, Streitverkündung) sind uns unverzüglich mitzu-
teilen und dagegen ohne besondere Aufforderung fristgerecht Rechtsmittel 
einzulegen. Der Prozess wird dann durch uns als Ihr Vertreter geführt und die 
Kosten übernommen. Sie müssen dem von uns im Bedarfsfall eingeschalteten 
Anwalt alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterla-
gen zur Verfügung stellen. Auf die in Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen 
einer Verletzung der benannten Pflichten weisen wir ausdrücklich hin. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 25 und 26 der beigefügten AHB.

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt.
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Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen 
schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündi-
gen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Mo-
nate vor Ablauf der ersten drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Ziffer 26 der beigefügten AHB.

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmög-
lichkeiten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte 
beispielsweise, wenn das von Ihnen versicherte Risiko endgültig entfällt, 
etwa indem Sie Ihr Tier aufgegeben haben, oder wenn der Versicherungs-
fall eingetreten ist. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 18 – 21 der beigefügten AHB.



Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten 
Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Ver-
tragsinhalt ergibt sich aus der Vertragserklärung, dem Versicherungs-
schein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie 
daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine Bauherrenhaftpflichtversicherung bzw. Haus- und 
Grundbesitzerhaftpflichtversicherung an. Grundlage sind die beigefügten 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für Haftpflichtversicherung (AHB) 
sowie alle weiteren in der Vertragserklärung genannten Besonderen Be-
dingungen und Vereinbarungen.

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 
Versichert sind die Schäden an Personen und Sachen, die von Ihrem 
Grundstück und den aufstehenden Gebäuden ausgehen, soweit diese 
nicht bereits durch Ihre Privathaftpflichtversicherung versichert ist. Dabei 
können die Gefahren von einer Baustelle auf Ihrem Grundstück (Bau-
herrenhaftpflicht) oder von Ihrem Gebäude und Grundstück (Haus- und 
Grundbesitzerhaftpflichtversicherung) ausgehen. Dabei regulieren wir 
nicht nur den Schaden, sondern prüfen auch, ob und in welcher Höhe 
eine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht, wehren unbegründete 
Schadensersatzansprüche ab und bieten damit auch Rechtsschutz bei un-
berechtigten Haftungsansprüchen.

a) Haftpflichtschutz für Bauherren 
Wenn Sie Baumaßnahmen an Ihrem Haus (Neubau, Umbau, Repa-
raturen, Abbruch- und Grabearbeiten) vornehmen, entstehen erheb-
liche Gefahren finanzieller Folgen aus Schäden von Personen oder 
fremde Sachen, für die Sie verantwortlich sind, auch wenn Sie die 
Arbeiten durch Dritte verrichten lassen. Solche Gefahren können bei-
spielsweise durch umstürzendes Baumaterial, ungesicherte Schächte 
oder auch der Beschädigung des Nachbargebäudes entstehen. Die 
Versicherung bezieht sich nur auf Baustellen, bei denen Sie die Pla-
nung, Bauleitung und Bauausführung durch einen Dritten vornehmen 
lassen.
Mitversichert sind hier beispielsweise auch Schäden im Bereich der 
allgemeinen Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht für das zu bebau-
ende Grundstück und das zu errichtende Bauwerk.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 2 der Besonderen Bedingungen 
und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung (BBR72).

b) Haftpflichtschutz für Haus und Grundbesitzer 
Mit dieser Versicherung versichern Sie Schäden als Haus- und /
oder Grundstücksbesitzer (z. B. als Eigentümer, Mieter, Pächter, Lea-
singnehmer oder Nutznießer), die durch eine vom Haus und Grund 
ausgehende Gefahr entstanden und für deren Verhinderung Sie ver-
antwortlich sind. Hier kommen beispielsweise Schäden von Personen 
oder Sachen in Betracht, die durch Schadhaftigkeit von Treppen und 
Wegen, mangelhafter Beleuchtung oder Glätte bzw. Verschmutzung 
von Gehwegen entstehen oder von sich lösenden Gebäudeteilen ver-
ursacht werden. 
Mitversichert sind hier beispielsweise auch Schäden bei kleineren 
Bauvorhaben für die Sie als Bauherr haften (s. o.) sowie aus Ihrer 
Nachhaftung von bis zu einem Jahr, nachdem ein anderer den Besitz 
am Grundstück übernommen hat. Gleiches gilt für alle Schäden, die 
durch Maßnahmen im Rahmen der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und aller sonstigen Betreuung des Grundstücks von den dazu 
beauftragten Personen entstehen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Ziffer 1.1 BBR 72

c) Wohnungseigentümergemeinschaften
Sie können auch als Gemeinschaft von Wohnungseigentümern die 
vorstehenden Versicherungen abschließen für Gefahren im Bereich 
des gemeinschaftlichen Eigentums (gemeinschaftliches Treppenhaus, 

gemeinschaftlicher Weg, Hausdach etc.). In diesem Zusammenhang 
werden auch solche Schäden erfasst, die durch den Verwalter oder 
für die Gemeinschaft handelnde Wohnungseigentümer entstehen 
sowie Schäden, die einzelne Wohnungseigentümer gegen den Ver-
walter bzw. den für die Gemeinschaft handelnden Wohnungseigen-
tümer oder die Eigentümergemeinschaft insgesamt geltend machen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte 1.3 BBR72. Die Einschränkung des 
Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte den Ausführungen in Ziffer 4 
dieses Produktinformationsblattes.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was pas-
siert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen? 
Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versiche-
rungsschutz und der Art der Zahlweise.
Einzelheiten hierzu finden Sie unter Ziffer 2 und in Ihrer Vertragserklärung.

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens zwei 
Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren Beiträge 
sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns 
eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausrei-
chende Deckung auf Ihrem Konto.

Der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang des ersten oder ein-
maligen Beitrags bei uns. Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig 
zahlen, fordern wir Sie auf den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist 
von mindestens 2 Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können wir den Vertrag kündigen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrer Vertragserklärung und den Ziffern 9. 
der beigefügten AHB.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir 
einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige 
Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen.

Nicht versichert sind insbesondere alle Schäden, die aus vorsätzlicher 
Handlung hervorgehen oder Ihnen gegenüber von Mitversicherten bzw. na-
hen Angehörigen verursacht werden, Schäden aus beruflicher oder gewerb-
licher Tätigkeit sowie Schäden, die aus dem Gebrauch eines Kraft-, Luft-, 
Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursacht wurden, soweit 
sie nicht ausdrücklich von der Versicherung umfasst sind. Darüber hinaus 
sind beispielsweise Schäden am Baugrundstück bzw. am Gebäude selbst 
oder durch die Veränderung des Grundwasserspiegels nicht gedeckt.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollstän-
dige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte den Ziffern 
1.23, 1.33, 2.3 BBR72 sowie Ziffer 7 der beigefügten AHB.

5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Damit wir Ihre Vertragserklärung ordnungsgemäß prüfen können, müssen 
Sie die in der Erklärung enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen 



mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir 
uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 23 der beigefügten AHB.

6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Um den Versicherungsschutz zwischenzeitlichen Veränderungen anpas-
sen zu können und damit zu gewährleisten, dass Sie immer einen ausrei-
chenden Versicherungsschutz haben, bekommen Sie immer einmal im Jahr 
Gelegenheit mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegen-
über den bisherigen Angaben eingetreten sind. Eine Aufforderung dazu 
kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragrechnung erfolgen. Auch 
ist es denkbar, dass Sie während des Vertrages zur Beseitigung besonde-
rer gefahrdrohender Umstände von uns aufgefordert werden, soweit Ihnen 
eine vorsorgliche Schadensvermeidung zumutbar ist. Bei der Verletzung 
der benannten Pflichten kann der Versicherer nachträglich eine Betrags-
erhöhung geltend machen. Darüber hinaus weisen wir auf die in Ziffern 
5 beschriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der genannten Pflichten 
ausdrücklich hin.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 13.1 und 24 der beigefügten 
AHB.

7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich angezeigt wer-
den, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend 
gemacht worden sind. Darüber hinaus sind Sie beispielsweise verpflichtet, 
so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns 
durch wahrheitsgemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung 
und -regulierung zu unterstützen. Dies umfasst auch die Übermittlung ange-
forderter Schriftstücke sowie die umgehende Mitteilung aller gerichtliche 

oder behördliche Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Schaden 
gegen Sie erhoben werden (z. B. Mahnverfahren, staatsanwaltliches Ver-
fahren, Klage und Anklage, Streitverkündung), gegen die Sie auch ohne 
besondere Aufforderung fristgerecht Rechtsmittel einlegen sollen. Der Pro-
zess wird dann durch uns als Ihr Vertreter geführt und die Kosten übernom-
men, wobei Sie dem eingeschalteten Anwalt alle erforderlichen Auskünfte 
erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf die 
in Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der benannten 
Pflichten weisen wir ausdrücklich hin. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 25 und 26 der beigefügten 
AHB.

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt.

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündi-
gen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie 
diesen schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres 
kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei 
Monate vor Ablauf Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 8 und 26 der beigefügten AHB.

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmög-
lichkeiten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte 
beispielsweise, wenn durch endgültige Übertragung des Grundstücks Ihr ver-
sichertes Risiko endgültig wegfällt oder der Versicherungsfall eingetreten ist. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 18 bis 21 der beigefügten AHB.



Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten 
Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Ver-
tragsinhalt ergibt sich aus der Vertragserklärung, dem Versicherungs-
schein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie 
daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine Krankenversicherung für Ihr Pferd an. Grundlage 
sind die beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Tier-
krankenversicherung (ABBP 2008) sowie alle weiteren in der Vertragser-
klärung genannten Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen. 

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 
Wir versichern Ihr Pferd gegen Tierarztkosten die durch ambulante oder 
stationäre Behandlungen entstehen. Eingeschlossen sind chirurgische Ein-
griffe, Labor- und Röntgendiagnostik und homöopathische Behandlungen, 
soweit sie von einem Tierarzt durchgeführt werden.
Nicht versichert sind u.a. Impfungen, Parasitenbehandlungen, Diät- und 
Ergänzungsfuttermittel.
Eine vollständige Auflistung der nicht versicherten Gefahren und Kosten 
finden Sie in Ziffer 3 der beigefügten Versicherungsbedingungen.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was pas-
siert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen? 
Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versiche-
rungsschutz und der Art der Zahlweise.

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens zwei 
Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren Beiträge 
sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns 
eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausrei-
chende Deckung auf Ihrem Konto.

Der Versicherungsschutz und die vereinbarten Wartezeiten beginnen erst 
mit dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen Fol-
gebetrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf den rückständigen 
Betrag innerhalb einer Frist von mindestens 2 Wochen zu zahlen. Nach 
Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können 
wir den Vertrag kündigen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und der Ziffer 8 der beige-
fügten Versicherungsbedingungen.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten 
wir einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. Nicht versichert sind 

insbesondere Behandlungen aufgrund vorvertraglicher und angeborener 
Mängel; Kastration und Sterilisation; Impfungen, Diät- und Ergänzungsfut-
termittel.
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollstän-
dige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte den Ziffern 3 
der  beigefügten Versicherungsbedingungen.

5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Damit wir Ihre Vertragserklärung ordnungsgemäß prüfen können, müssen 
Sie die in der Erklärung enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen 
mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir 
uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 4 der beigefügten Versicherungs-
bedingungen.

6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Teilen Sie uns bitte unverzüglich mit wenn Ihr Tier aus Ihrem Besitz und Ge-
wahrsam ausscheidet oder wenn sich der Verwendungszeck Ihres Tieres 
ändert, sofern ein bestimmter Verwendungszweck versichert wurde.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 5 der Versicherungsbedin-
gungen.

7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Nach Abschluss einer Behandlung lassen Sie uns bitte die entsprechenden 
Tierarztrechnungen und angeforderte Schadenformulare unverzüglich zu-
kommen.
Auf die in Ziffern 10 der Versicherungsbedingungen beschriebenen Ob-
liegenheiten und der Rechtsfolgen bei einer Verletzung der benannten 
Pflichten weisen wir ausdrücklich hin. 

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt, und nach Ablauf der vereinbarten Wartezeiten wenn die 
Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt.

Die Wartezeit beträgt 6 Monate, für Kolikbehandlungen 30 Tage.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündi-
gen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie 
diesen schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres 
kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei 
Monate vor Ablauf Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 7 der beigefügten Versicherungs-
bedingungen.

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglich-
keiten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte beispiels-
weise durch endgültiges Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos – etwa durch 
Umzug ins Ausland – oder durch Eintritt des Versicherungsfalls. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 7 der beigefügten Versicherungs-
bedingungen.
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Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten 
Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Ver-
tragsinhalt ergibt sich aus der Vertragserklärung, dem Versicherungs-
schein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie 
daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine Unfallversicherung an. Grundlage sind die beige-
fügten Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2008) sowie 
alle weiteren in der Vertragserklärung genannten Besonderen Bedingungen 
und Vereinbarungen.

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?
Versichert sind Unfälle, die Ihnen und/oder einer anderen in der Ver-
tragserklärung genannten versicherten Person zustoßen. Soweit Sie nichts 
anderes mit uns vereinbaren, gilt das grundsätzlich für den gesamten pri-
vaten und beruflichen Bereich (auch Sport- und Verkehrsunfälle), weltweit 
und rund um die Uhr, auch wenn Sie den Unfall selbst verschuldet haben.
a) Was ist ein Unfall?

Ein Unfall liegt etwa vor, wenn Sie und/oder eine andere in der Vertrags-
erklärung genannte versicherte Person sich verletzen, weil Sie stolpern, 
ausrutschen, stürzen oder ähnliches, oder von anderen verletzt werden. 
Keine Unfälle dagegen sind Krankheiten und Abnutzungserscheinungen 
(z.B. Rückenleiden durch ständiges Sitzen, Schlaganfälle, Herzinfarkte).
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 1 der beigefügten AUB 2008.

b) Was leisten wir?
Die Unfallversicherung ist eine Summenversicherung, d.h. wir zahlen 
Geldleistungen. Heilbehandlungskosten übernehmen wir in aller Re-
gel nicht. Sie sind Gegenstand der Krankenversicherung.

Hier erläutern wir beispielhaft zwei besonders wichtige Leistungsarten, 
die Invaliditätsleistung und die Unfallrente:
Wenn Sie durch einen Unfall dauerhafte Beeinträchtigungen erleiden (z.B. 
durch Bewegungseinschränkungen, Lähmungen oder Amputationen), zah-
len wir je nach Vereinbarung einen einmaligen Betrag (Invaliditätsleistung) 
und/oder eine Rente (Unfallrente). Die Höhe der Invaliditätsleistung richtet 
sich nach der vereinbarten Versicherungssumme und dem Grad der Be-
einträchtigung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 2 der beigefügten 
AUB 2008. Ihrer Vertragserklärung können Sie weitere Einzelheiten (z.B. 
Versicherungssumme, Selbstbehalte) entnehmen.

c) Werden auf die Invaliditätsleistung Zahlungen angerechnet, die 
Sie von anderen wegen des Unfalls erhalten?
Nein. Die Leistungen aus der Unfallversicherung erhalten Sie unab-
hängig von und zusätzlich zu anderweitigen Zahlungen, die Sie we-
gen des Unfalls erhalten, z.B. von der Krankenversicherung, einer 
gegnerischen Haftpflichtversicherung, der gesetzlichen Unfallversi-
cherung oder einer weiteren privaten Unfallversicherung.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was pas-
siert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen?

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens zwei 
Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren Beiträge 
sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns 

eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausrei-
chende Deckung auf Ihrem Konto.
Der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang des ersten oder 
einmaligen Beitrags bei uns. Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht recht-
zeitig zahlen, fordern wir Sie auf, den rückständigen Beitrag innerhalb 
einer Frist von mindestens zwei Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können wir den Vertrag 
kündigen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrer Vertragserklärung und 
den Ziffern 10 und 11 der beigefügten AUB 2008.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir 
einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige 
Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. 
Nicht versichert sind insbesondere Unfälle durch Trunkenheit oder Drogen-
konsum, mit wenigen Ausnahmen Infektionskrankheiten, Lebensmittel- und 
andere Vergiftungen, Bandscheibenschäden und die aktive Teilnahme an 
Motorrennen. Darüber hinaus müssen Sie mit Leistungskürzungen rechnen, 
soweit die Unfallfolgen durch Krankheiten verstärkt worden sind.
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollstän-
dige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte den Ziffern 3 
und 5 der beigefügten AUB 2008.

5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss und welche Folgen 
können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Damit wir Ihre Vertragserklärung ordnungsgemäß prüfen können, müssen 
Sie die in der Erklärung enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Anderenfalls können wir uns vorzeitig von 
dem Vertrag lösen, und Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz. Gegebe-
nenfalls können wir auch die Versicherungsbeiträge anpassen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 13 der beigefügten AUB 2008.

6. Welche Pflichten haben Sie im Versicherungsfall und welche Folgen 
können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Nach einem Unfall muss so schnell wie möglich ein Arzt aufgesucht und 
seinen Anordnungen gefolgt werden. Außerdem sind wir sofort zu infor-
mieren. Todesfälle sind uns innerhalb von 48 Stunden zu melden. Wird 
diesen Verpflichtungen nicht nachgekommen, kann dies zum vollständigen 
oder teilweisen Verlust des Versicherungsschutzes führen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 7 und 8 der beigefügten AUB 
2008.

7. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt.

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündi-
gen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie 
diesen schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres
kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei
Monate vor Ablauf der ersten drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit oder jedes
darauf folgenden Jahres zugehen muss.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 10 der beigefügten AUB 2008.

8. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmög-
lichkeiten zum Ablauf des Vertrages können Sie oder wir den Vertrag auch 
vorzeitig kündigen, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie gegen uns 
Klage auf eine Leistung erhoben haben.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 10.3 der beigefügten AUB 2008.

Produktinformationsblatt für die
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Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten 
Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Ver-
tragsinhalt ergibt sich aus der Vertragserklärung, dem Versicherungs-
schein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie 
daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine Pferdelebensversicherung an. Grundlage sind die 
beigefügten Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von Pferden 
(AVP 2008) sowie alle weiteren in der Vertragserklärung genannten Be-
sonderen Bedingungen und Vereinbarungen. 

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 
Versichert sind je nach Antrag und Versicherbarkeit Ihres Pferdes die im 
Versicherungsschein dokumentierten Risiken - die dauernde Unbrauch-
barkeit des Pferdes und/oder der  Totalverlust des Pferdes durch die 
dokumentierten Gefahren. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Versi-
cherungsschein und Ziffer 1und 2 der beigefügten Versicherungsbedin-
gungen.
Nicht versichert sind die im Versicherungsschein nicht genannten Schäden 
und Gefahren.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was pas-
siert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen? 
Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versiche-
rungsschutz und der Art der Zahlweise. 

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens zwei 
Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren Beiträge 
sind jeweils zu dem vereinbarten Termin zu zahlen. Falls Sie uns eine Last-
schriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende 
Deckung auf Ihrem Konto.

Der Versicherungsschutz und die vereinbarten Wartezeiten beginnen erst 
mit dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen Fol-
gebetrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf den rückständigen 
Betrag innerhalb einer Frist von mindestens 2 Wochen zu zahlen. Nach 
Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können 
wir den Vertrag kündigen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und der Ziffer 9 der beige-
fügten Versicherungsbedingungen.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir 
einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. Deshalb besteht für einige 
Fälle kein Versicherungsschutz, so z. B. für die Folgen von Mängeln oder 

Krankheiten, die bei Beginn der Versicherung bereits vorhanden waren 
oder vor Ablauf der Wartezeiten auftreten.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 2 E Nr.2 und Ziffer 3 der beige-
fügten Versicherungsbedingungen.

5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Damit wir Ihre Vertragserklärung ordnungsgemäß prüfen können, müssen 
Sie die in der Erklärung enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen 
mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir 
uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 5 der beigefügten Versicherungs-
bedingungen.

6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Teilen Sie uns bitte unverzüglich mit wenn Ihr Pferd aus Ihrem Besitz und 
Gewahrsam ausscheidet oder wenn sich der Verwendungszeck Ihres 
Tieres ändert, sofern ein bestimmter Verwendungszweck versichert wurde.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 6 und 11 der Versicherungs-
bedingungen.

7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Schäden sind nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern. Bei Erkran-
kungen und Unfällen müssen Sie unverzüglich einen Tierarzt hinzuziehen 
und dem Versicherer einen tierärztlichen Krankheitsbericht übersenden. 
Bei verendeten Tieren ist eine Sektion zu veranlassen. 
Auf die in Ziffern 12 der Versicherungsbedingungen beschriebenen Ob-
liegenheiten und der Rechtsfolgen bei einer Verletzung der benannten 
Pflichten weisen wir ausdrücklich hin. 

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt, und nach Ablauf der vereinbarten Wartezeiten wenn die 
Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt.

Die Dauer der Wartezeiten sind in Ziffer 10 der beigefügten Versiche-
rungsbedingungen geregelt.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündi-
gen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie 
diesen schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres 
kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei 
Monate vor Ablauf Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 10 der beigefügten Versicherungs-
bedingungen.

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglich-
keiten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte beispiels-
weise durch endgültiges Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos – etwa durch 
Umzug ins Ausland – oder durch Eintritt des Versicherungsfalls. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 10 der beigefügten Versicherungs-
bedingungen.

Produktinformationsblatt für
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Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten 
Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Ver-
tragsinhalt ergibt sich aus der Vertragserklärung, dem Versicherungs-
schein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie 
daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine Krankenversicherung für Ihr Katze an. Grundlage 
sind die beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Tier-
krankenversicherung (ABTK 2008) sowie alle weiteren in der Vertragser-
klärung genannten Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen. 

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 
Wir versichern Ihr Katze gegen Tierarztkosten die durch ambulante oder 
stationäre Behandlungen entstehen. Eingeschlossen sind chirurgische Ein-
griffe, Labor- und Röntgendiagnostik und homöopathische Behandlungen, 
soweit sie von einem Tierarzt durchgeführt werden. Für Operationen so-
wie Impfungen und Parasitenmittel wurde entsprechend Ihrem Versiche-
rungsschein eine Pauschale pro Versicherungsjahr  vereinbart
Nicht versichert sind u.a. Kastration und Sterilisation, Verhaltenstherapie, 
Diät- und Ergänzungsfuttermittel.
Eine vollständige Auflistung der nicht versicherten Gefahren und Kosten 
finden Sie in Ziffer 3 der beigefügten Versicherungsbedingungen.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was pas-
siert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen? 
Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versiche-
rungsschutz und der Art der Zahlweise. 

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens zwei 
Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren Beiträge 
sind jeweils zu dem vereinbarten Termin zu zahlen. Falls Sie uns eine Last-
schriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende 
Deckung auf Ihrem Konto.

Der Versicherungsschutz und die vereinbarten Wartezeiten beginnen erst 
mit dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen Fol-
gebetrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf den rückständigen 
Betrag innerhalb einer Frist von mindestens 2 Wochen zu zahlen. Nach 
Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können 
wir den Vertrag kündigen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und der Ziffer 8 der beige-
fügten Versicherungsbedingungen.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten 
wir einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. Nicht versichert sind 

insbesondere Behandlungen aufgrund vorvertraglicher und angeborener 
Mängel; Kastration und Sterilisation; Diät- und Ergänzungsfuttermittel.
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollstän-
dige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte den Ziffern 3 
der  beigefügten Versicherungsbedingungen

5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Damit wir Ihre Vertragserklärung ordnungsgemäß prüfen können, müssen 
Sie die in der Erklärung enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen 
mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir 
uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 4 der beigefügten Versicherungs-
bedingungen.

6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Teilen Sie uns bitte unverzüglich mit wenn Ihr Tier aus Ihrem Besitz und Ge-
wahrsam ausscheidet oder wenn sich der Verwendungszeck Ihres Tieres 
ändert, sofern ein bestimmter Verwendungszweck versichert wurde.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 5 der Versicherungsbedin-
gungen.

7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Nach Abschluss einer Behandlung lassen Sie uns bitte die entsprechenden 
Tierarztrechnungen und angeforderte Schadenformulare unverzüglich zu-
kommen.
Auf die in Ziffern 10 der Versicherungsbedingungen beschriebenen Ob-
liegenheiten und der Rechtsfolgen bei einer Verletzung der benannten 
Pflichten weisen wir ausdrücklich hin. 

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitpunkt, und nach Ablauf der vereinbarten Wartezeit von
30 Tagen wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. 

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündi-
gen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie 
diesen schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres 
kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei 
Monate vor Ablauf Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 7 der beigefügten Versicherungs-
bedingungen.

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglich-
keiten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte bei-
spielsweise durch endgültiges Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos – etwa 
durch Umzug ins Ausland – oder durch Eintritt des Versicherungsfalls. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 7 der beigefügten Versicherungs-
bedingungen.
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Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten 
Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Ver-
tragsinhalt ergibt sich aus der Vertragserklärung, dem Versicherungs-
schein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie 
daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine Rechtsschutzversicherung als Ausschnittsdeckung 
mit Subsidiärhaftung an. Grundlage sind die beigefügten Bedingungen 
für die Spezial-Rechtsschutzversicherung für Mensch mit Tier (UE-MTRB 
2008) sowie alle weiteren in der Vertragserklärung genannten Besonde-
ren Bedingungen und Vereinbarungen.

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?
Die Lebensumstände, aus denen rechtliche Auseinandersetzungen und 
damit verbundene Kosten entstehen können, sind vielfältig. Insbesondere 
die Tierhaltung birgt erhöhte Risiken, deshalb bieten wir Rechtsschutz für 
Mensch mit Tier an. Versichert ist der Tierhalter-Rechtsschutz privater Tier-
halter für die im Versicherungsschein namentlich benannten Tiere gemäß 
Ziff. 1.1 UE-MTRB 2008.
Wir erbringen und vermitteln Dienstleistungen zur Wahrnehmung Ihrer 
rechtlichen Interessen und tragen die erforderlichen Kosten (z.B. Anwalts-
gebühren und Gerichtskosten) im vereinbarten Umfang bis zur vereinbar-
ten Versicherungssumme, sofern keine andere Rechtsschutzversicherung 
zum Ersatz dieser Kosten verpflichtet ist (Subsidiärhaftung).
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrer Vertragserklärung und Ziff. 1 der 
beigefügten UE-MTRB 2008.

Bestimmte Kosten sind im Leistungsumfang der Versicherung nicht enthal-
ten, z.B. eine vereinbarte Selbstbeteiligung. Zur Kostenminimierung und 
für eine schnelle Hilfe nehmen Sie im Schadenfall bitte gleich telefonisch 
Kontakt zu uns auf. Besonders weisen wir darauf hin, dass bei einem 
Vergleich in einem Streitfall von Ihnen selbst zu tragende Kosten entstehen 
können. Um dies zu vermeiden, stimmen Sie sich bitte vor Abschluss des 
Vergleiches mit uns ab. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziff. 5 der beige-
fügten UE-MTRB 2008 und Ihrer Vertragserklärung. 
Rechtliche Auseinandersetzungen oder Beratungsbedarf können mehrere 
Ursachen haben. Versicherungsschutz besteht, wenn die erste Ursache des 
Streitfalles nach Beginn des Versicherungsschutzes liegt. Beachten Sie bitte, 
dass in bestimmten Fällen eine Wartezeit vereinbart ist: Versicherungsschutz 
besteht, wenn die erste Ursache nach Ablauf der Wartezeit eingetreten ist.
Streitigkeiten, deren Ursachen im Kaufvertrag des versicherten Tieres selbst 
liegen, datieren häufig vor Vertragsbeginn bzw. vor Ablauf der Warte-
zeit und fallen daher aus zeitlichen Gründen oftmals noch nicht unter den 
Versicherungsschutz.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziff. 4.1 der beigefügten UE-MTRB 2008. 
Ihrer Vertragserklärung können Sie weitere Einzelheiten entnehmen (z.B. 
Versicherungssumme, Selbstbeteiligung).

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was pas-
siert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen? 

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens zwei 
Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren Beiträge 
sind jeweils zu dem angegeben Termin zu zahlen. 
Falls Sie uns eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte recht-
zeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. 
Der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten 
Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags bei uns. Wenn Sie einen 
Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf, den rückstän-
digen Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens zwei Wochen zu 
zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. 
Darüber hinaus können wir den Vertrag kündigen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrer Vertragserklärung und Ziff. 9 der 
beigefügten UE-MTRB 2008.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, sonst müssten wir einen 
erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle aus 
dem Versicherungsschutz herausgenommen.
Nicht versichert sind insbesondere die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen in ursächlichem Zusammenhang mit der Zucht von Tieren, unabhängig 
von einer Gewinnerzielungsabsicht; dem beruflichen Einsatz des versi-
cherten Tieres; Miet- oder Pachtverhältnissen, insbesondere Streitigkeiten 
mit dem Vermieter/Verpächter der selbstgenutzten privaten Wohneinheit, 
auch aus Anlass der Tierhaltung; der Abwehr von Schadenersatzansprü-
chen, es sei denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung beruhen.
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollstän-
dige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte Ziff. 3 und 
Ziff. 1.1 a) der beigefügten UE-MTRB 2008.

5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss und welche Folgen 
können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Damit wir Ihre Vertragserklärung ordnungsgemäß prüfen können, müssen 
Sie die darin enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollstän-
dig beantworten. Wenn Sie bereits rechtsschutzversichert sind oder wa-
ren, nennen Sie uns bitte den Rechtsschutzversicherer, bei dem Sie oder 
Ihr Ehe- oder Lebenspartner zuletzt versichert war. Unrichtige Angaben 
können zur Anfechtung des Vertrages führen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrer Vertragserklärung.

6. Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Wenn Ihre in der Vertragserklärung oder später zum Vertrag gemachten 
Angaben aufgrund geänderter Umstände angepasst werden müssen, 
sprechen Sie uns bitte an.
Ändert sich z.B. Ihr Tierbestand, d.h. kommt ein weiteres Tier hinzu oder 
ein versichertes Tier wird durch ein anderes ersetzt, müssen Sie uns umge-
hend informieren.
Tun Sie dies nicht, kann eine Verletzung der Pflichten schwerwiegende 
Konsequenzen für Sie haben.
Je nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungs-
schutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns 
auch vorzeitig vom Vertrag lösen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziff. 11 und Ziff. 1.1 c) und d) der beige-
fügten UE-MTRB 2008.

7. Welche Pflichten haben Sie im Rechtsschutzfall, was müssen Sie be-
achten, wenn Sie rechtliche Hilfe benötigen und welche Folgen können 
Verletzungen dieser Pflichten haben?
Bitte setzen Sie sich schnellstens mit uns in Verbindung, um die Reichweite 
des Versicherungsschutzes abzuklären. Gerne helfen wir Ihnen auch bei 
der Auswahl eines kompetenten Fachmannes für Ihr Rechtsproblem. 
Selbstverständlich müssen Sie uns und Ihren Anwalt vollständig und wahrheits-

Produktinformationsblatt für die
Rechtsschutzversicherung



gemäß über den Sachverhalt informieren. Eine Verletzung der Pflichten kann 
schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Schwere der Pflicht-
verletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziff. 17.3, 17.5 und 17.6 der beige-
fügten UE-MTRB 2008.

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrages rechtzeitig erfolgt.

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündi-
gen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie 

diesen schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres 
kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei 
Monate vor Ablauf der ersten drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit oder jedes 
darauf folgenden Jahres zugehen muss. Einzelheiten entnehmen Sie bitte 
Ihrer Vertragserklärung und Ziff. 8 der beigefügten UE-MTRB 2008.

9. Wie können Sie den Vertrag beenden?
Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmög-
lichkeiten zum Ablauf des Vertrages stehen Ihnen weitere Kündigungsrechte 
zu, z.B. bei einer Beitragsanpassung, einer Beitragserhöhung wegen einer 
Gefahrerhöhung oder einer unberechtigten Ablehnung des Versicherungs-
schutzes; ferner können Sie oder wir den Vertrag auch vorzeitig kündigen, 
wenn wir für einen Rechtsschutzfall die Leistungspflicht bejaht haben.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziff. 10, 11 und 13 der beigefügten 
UE-MTRB 2008.


